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Praxistipps für die faire Beschaffung von Berufskleidung und Textilien
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INHALTSVERZEICHNIS

W as ist öffentliche Beschaffung? Wir profi tie ren Tag für Tag von der „öf-
fentlichen Be schaf fung“ ohne es zu wissen. Die Müllabfuhr, die Sanie-

rung von Schulgebäuden und auch die Feuerwehr funktionieren nur, weil 
Verwaltungsstellen „einkaufen gehen“ – es werden Fahrzeuge beschafft, Archi-
tekt_innenleistungen eingekauft oder auch schlicht die Büromöbel, an denen 
die Verwaltungskolleg_innen arbeiten. Öffentliche Stellen in Deutschland geben 
jährlich geschätzt 350 Milliarden Euro für die Beschaffung von Produkten, Bau- 
und Dienstleistungen aus.1

Die faire öffentliche Beschaffung ist eines der entscheidenden Kriterien für die 
Teilnahme an der Kampagne Fairtrade-Towns. Der Ausschank von fair gehan-
deltem Kaffee in der kommunalen Verwaltung öffnet häufig die Rathaustüren 
für ein weitgreifendes Umdenken bei Beschaffungskonzepten. Somit steht das 
Thema faire öffentliche Beschaffung in Fairtrade-Towns von Anfang an auf der 
lokalen Agenda.
Die Marktmacht der öffentlichen Aufträge kann bewusst genutzt werden, um 
faire Lebensbedingungen für (Klein-)Bäuer_innen und Arbeiter_innen weltweit 
zu fördern.
Ein Großteil der öffentlichen Beschaffung – etwa 60 % – entfällt auf die kommu-
nale Ebene, also auf Städte, Landkreise und Gemeinden. Hier können Fairtrade- 
Towns aktiv werden. Wie fair beschafft Ihre Kommune?

EIN WICHTIGES THEMA IN 
FAIRTRADE-TOWNS

Diese Broschüre ist aus den Strategieworkshops entstanden, die FEMNET e.V. 
und TransFair e.V. mit den Steuerungsgruppen von Fairtrade-Towns zur fairen 
öffentlichen Textilbeschaffung durchführen. Wie mit den Workshops möchten 
wir mit dieser Broschüre alle, die mit öffentlicher Beschaffung zu tun haben, für 
die Einbindung sozialer Kriterien in ihre Ausschreibungen motivieren und ihnen 
die nötige Unterstützung dazu anbieten. In dieser Broschüre erklären wir, wie 
Sie das Thema in Ihrer Kommune voranbringen können, wie Sie mit Vorurteilen 
umgehen und praktische Hürden überwinden. Außerdem erfahren Sie, wo Sie 
weitere Hilfe finden. Insgesamt hoffen wir, Ihnen den Schritt in die faire öffentli-
che Beschaffung zu erleichtern.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

ÜBER DEN HINTERGRUND 
DIESER BROSCHÜRE

In  Städten und Gemeinden tragen zum Bei- 
spiel Mitarbeiter_innen von Bauhöfen, Feuer-

wehren, Kantinen, Krankenhäusern, Schwimm-
bädern, Friedhöfen, Zoos und in der Grünflä-
chenpflege, Reinigung und Hausmeistertätigkeit 
Arbeits- und Berufskleidung. Dienstkleidung macht 
die berufliche Tätigkeit nicht nur sichtbar (etwa 
durch aufgedruckte Logos der Stadtverwaltung 
oder eine bestimmte Farbgebung), sondern schützt 
vor allem die Kolleg_innen – denken wir an Warn-
westen, Schnittschutzhosen oder Sicherheits-
schuhe. Textilien sind aber auch über Dienst- und 
Schutzkleidung hinaus im „öffentlichen“ Einsatz – 
beispielsweise als sogenannte Flachwäsche (Bett-
wäsche, Tischwäsche) oder als Matratzen (zum 
Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Bundes-
wehr). Manchmal sind Textilien auch als Stadtmar-
keting-Produkte wie Stoffbeutel oder Sweatshirts 
besonders gut sichtbar.

In der Produktion von Textilien und Berufskleidung 
weltweit kommt es an vielen Stellen der Produk-
tionskette zu Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung. Deshalb gehören Textilien in der 
öffentlichen Beschaffung zur Gruppe der „sensiblen 
Produkte“. Auf regionale Produkte können wir kaum 
ausweichen, denn die Rohstoffe für Textilfasern wie 
Baumwolle oder Erdöl, das für die Herstellung von 
Chemiefasern genutzt wird, stammen häufig aus 
Ländern des globalen Südens. Außerdem sind 
fast alle arbeitsintensiven Tätigkeiten in der textilen 
Produktionskette in Niedriglohnländer ausgelagert. 
Die textile Lieferkette ist lang und komplex. Bis ein 
Bekleidungsstück in unserem Kleiderschrank lan-
det, muss es den halben Globus umrunden. Die 
globale Verlagerung der Produktionsschritte führt 
zu Intransparenz. An der Produktion sind viele Ein-
zelunternehmen beteiligt, die etwa nur die Garn-
herstellung, nur das Nähen, nur den Entwurf der 
Endprodukte oder den Verkauf sicherstellen und 
unabhängig voneinander agieren.

BERUFSBEKLEIDUNG UND TEXTILIEN IN DER 
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG – EIN GUTER AUFHÄNGER

Fair, sozial verantwortlich, 
nachhaltig oder ökologisch?  

Egal wie wir die faire öffentliche Beschaffung 
bezeichnen – klar ist, dass soziale und öko-
logische Nachhaltigkeitsstandards durch die 
Produktion und den Handel der Güter, die mit 
Steuergeldern beschafft werden, eingehalten 
werden müssen. Das heißt, dass die Men-
schenrechte respektiert und die Umweltsyste-
me geachtet werden. Häufig wird das Konzept 
der „nachhaltigen Beschaffung“ auf ökologi-
sche Faktoren reduziert. Hier müssen wir aktiv 
gegensteuern und auch die Rechte der Men-
schen – besonders die sozialen Menschen-
rechte – in den Wertschöpfungsketten unserer 
Konsumprodukte effektiv durchsetzen.

1 Die Angabe beruht auf einer 
Schätzung im Rahmen der 
Studie Eßig, Michael/Schaupp, 
Markus (2016): 
Ermittlung des innovationsrele-
vanten Beschaffungsvolumens 
des öffentlichen Sektors als 
Grundlage für eine innovative 
öffentliche Beschaffung. 
Neubiberg, abrufbar unter 
www.koinno-bmwi.de/fileadmin/ 
user_upload/publikationen/
Ermittlung_des_
innovations relevanten_
Beschaffungsvolumens_des_
oeffentlich...__3_.pdf. 
Die Europäische Kommission  
schätzt das deutsche Be-
schaffungsvolumen auf etwa 
400 Milliarden Euro.

http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
http://www.koinno-bmwi.de/fileadmin/user_upload/publikationen/Ermittlung_des_innovationsrelevanten_Beschaffungsvolumens_des_oeffentlich...__3_.pdf
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Um die faire öffentliche Beschaffung von Bekleidung und Textilien in Ihrer 
Fairtrade-Town voranzubringen, gibt es mehrere mögliche Stellschrauben. Ent-
scheidend ist dabei nicht, mit welcher Sie beginnen. Die Erfahrung zeigt, dass 
unterschiedliche Wege zum Erfolg führen. Beginnen Sie dort, wo Sie einen 
guten Zugang haben und Mitstreiter_innen finden. 

Was würdige Arbeitsbedingungen sind, ist klar de-
finiert. Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO 
oder ILO für englisch: International Labour Organi-
zation) übernimmt diese Aufgabe bereits seit 1919. 
Arbeitgeber_innen, Arbeitnehmer_innen und Regie-
rungen aus fast allen Staaten der Erde legen in die-
ser Unterorganisation der Vereinten Nationen (UN) 
gemeinsam Mindeststandards für eine gerechte 
Arbeitswelt fest. An erster Stelle kommen die so-
genannten Kernarbeitsnormen, die in vier Prinzipien 
zusammengefasst werden können: 

1. Das Arbeitsverhältnis muss freiwillig gewählt 
 werden können,
2. es darf keine Ungleichbehandlung stattfinden,
3. die Rechte der Kinder werden eingehalten,
4. Arbeitnehmer_innen müssen sich in Gewerk-
 schaften oder Komitees zusammenschließen 
 dürfen, um für ihre Rechte einzutreten. 

Darüber hinaus ist es essenziell, dass 
 die wöchentliche Arbeitszeitbegrenzung von 48  

 Stunden mit maximal 12 freiwilligen Überstun-
 den eingehalten wird, 

 existenzsichernde Löhne gezahlt werden, 
 ein stabiles und geregeltes Beschäftigungsver-

 hältnis besteht,
 ein bestmöglicher Arbeits- und Gesundheits-

 schutz garantiert ist. 

Der Faire Handel nimmt die ILO-Kernarbeitsnor-
men als Basis und hat ein darüber hinausgehendes 
Regelwerk etabliert, um Menschenrechte in Liefer-
ketten zu schützen. In der Bekleidungsindustrie ist 
es besonders wichtig, dass die ILO-Kernarbeitsnor-
men für die vielen Frauen umgesetzt werden – sie 
stellen etwa 75 % der Arbeitskraft!2

Gerade weil zu den Arbeitsbedingungen in der glo-
balen Textil- und Bekleidungsindustrie bereits viel 
Aufklärungsarbeit geleistet wurde und die erstre-
benswerten Standards klar definiert sind, eignen 
sich diese Produkte hervorragend, um die faire 
öffentliche Beschaffung in Ihrer Fairtrade-Town 
aufzubauen. Außerdem wird schnell klar: Für ein 
faires Miteinander in öffentlichen Verwaltungen 
in Deutschland ist fair hergestellte Arbeits- und 
Schutzkleidung die beste Voraussetzung. Die Ach-
tung und Einhaltung von Menschenrechten sollte in 
Deutschland wie in den Ländern des globalen Sü-
dens eine Selbstverständlichkeit sein.

Lösungsansätze für eine umweltschonende 
und sozialverträgliche Herstellung und wie 

die Modewelt gerechter werden kann, bieten der 
Fair Fashion Guide von FEMNET e.V. und die Bro-
schüre „Neuer Stoff“ von TransFair e.V..

UND SO GEHT’S – 
PRAKTISCHE SCHRITTE IN IHRER FAIRTRADE-TOWN

STABILE POLITISCHE BASIS 

Sie haben schon viel geschafft – Ihre Gemeinde 
oder Stadt ist bereits Fairtrade-Town. Die Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung auf Basis 
der Agenda 2030 mit den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung gibt Ihnen Rückenwind (➜ das Ka-
pitel Globale Gerechtigkeit – gute Gründe für die 
faire kommunale Beschaffung). Das Vergaberecht 
ermöglicht weitreichende Maßnahmen zur fairen 
öffentlichen Beschaffung (➜ das Kapitel Vergabe-
recht und faire Beschaffung). In einigen Bundes-
ländern geben Tariftreue- und Vergabegesetze wei - 
tere spezielle Hinweise zur nachhaltigen Beschaf-
fung.

STRATEGISCHE KOMMUNALE 
AUSRICHTUNG 

In vielen Gemeinden in Deutschland gibt es explizite 
Ratsbeschlüsse dazu, dass bei menschenrechtlich 
und ökologisch sensiblen Produkten auf eine nach-
haltige Beschaffung geachtet werden soll. Diese 
können auf bestimmte Produktgruppen oder auf 
bestimmte menschenrechtliche Normen verengt 
oder ganz breit auf eine nachhaltige Beschaffung 
angelegt sein. 

Verschiedene Ratsbeschlüsse finden Sie 
bei den Praxisbeispielen im Kompass Nach- 
haltigkeit.

2 Siehe hierzu das Factsheet 
der Clean Clothes Campaign 
“Facts on The Global Garment 
Industry” Stand Februar 2015, 
abrufbar hier: 
https://cleanclothes.org/
resources/publications/
factsheets/general-factsheet-
garment-industry-february-
2015.pdf/view.

ABB. 1: WERTSCHÖPFUNGSKETTE KLEIDUNG

ABB. 2: DIE ILO-KERNARBEITSNORMEN UND 
WEITERE GRUNDLEGENDE STANDARDS DER ILO

ABB. 3: SECHS FELDER ZUR 
IMPLEMENTIERUNG NACHHALTIGER 
ÖFFENTLICHER BESCHAFFUNG
zitiert nach einem Entwurf aus Müngersdorff, M.;  
Stoffel, T., 2018. Sustainable Public Procurement 
Map. Pathways to Successful SPP Introduction and 
Implementation in Municipalities

ILO-KERNARBEITSNORMEN WEITERE STANDARDS DER ILO

Verbot von Zwangsarbeit und 
Arbeit in Schuldknechtschaft 
(ILO-Übereinkommen 29+105)

Wöchentliche Arbeitszeit-
begrenzung (48 Stunden) + 
max. 12 freiwillige Überstunden 
(ILO-Übereinkommen 1)

Diskriminierungsverbot 
(ILO-Übereinkommen 100+111)

Recht auf existenzsichernden Lohn 
(„living wage“) 
(ILO-Übereinkommen 26+131)

Verbot der Beschäftigung von 
Kindern unter 15 Jahren 
(ILO-Übereinkommen 138+182)

Stabiles + vertraglich geregeltes 
Beschäftigungsverhältnis 
(ILO-Empfehlung 198)

Vereinigungsfreiheit und Recht auf 
Kollektivverhandlungen 
(ILO-Übereinkommen 87+98)

Bestmöglicher Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 
(ILO-Übereinkommen 155)

STABILE POLITI-
SCHE BASIS

• Fairtrade-Town-
Beschluss der Stadt

• Vergaberecht in Deutsch-
land ermöglicht Kommu-

nen eine faire öffentli-
che Beschaffung

STRATEGISCHE 
KOMMUNALE 
AUSRICHTUNG

• Ratsbeschlüsse zu 
fairer öffentlicher Be-

schaffung

• z. B. Aktionspläne mit 
konkreten Zielen für 

nachhaltige Be-
schaffung

BESCHAFFUNGS-
MANAGEMENT

• Umstellung der Ver-
fahren

• Austausch mit Markt-
akteuren zum Beispiel durch 

Bieterdialoge
• Evaluation der Maß-

nahmen
• Weiterbildung

VERWALTUNGS-
STRUKTUREN

• Klare Verantwort-
lichkeiten für nachhaltige 

Beschaffung festlegen

• Interner und externer 
Austausch zum 

Thema

LANGFRISTIGER 
RÜCKHALT

• Lernkultur

• Nutzer_innenworkshops

• Strategien entwickeln, 
um mit Rückschlägen 

umzugehen

AKTEURE 
DES WANDELS

• Führungspersonen in 
der Verwaltungsspitze

• Kommunale politische 
Führungspersonen

• Verwaltungsangestellte

• Zivilgesellschaft
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VERWALTUNGSORGANISATION
NORMEN UND REGELWERKE  •  PERSONEN

1. 

ROHSTOFF 
BAUMWOLLE

2. 

ENTKÖRNUNG

3. 

GARN-
HERSTELLUNG

4. 

STOFF-
HERSTELLUNG

5. 

KONFEKTIO-
NIERUNG

6. 

VEREDELUNG

7. 

KAUF DURCH 
KONSUMENT_IN

8. 

ENTSORGUNG / 
RECYCLING

https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
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BESCHAFFUNGSMANAGEMENT 

Die Beschaffer_innen in zentralen und dezentralen Vergabe- und Bedarfsstellen 
müssen die Verfahren umstellen. Dazu sind verschiedene Instrumente hilfreich. 
Viele Verwaltungsspitzen erlassen Dienstanweisungen zur nachhaltigen Be-
schaffung. Wichtig ist hier, dass die Kolleg_innen in der Umsetzung nicht allein 
gelassen werden und ihnen sinnvolle Leitfäden, Handbücher, Beratungen oder 
Weiterbildungen zur Verfügung gestellt werden. Oftmals entscheiden Kommu-
nen sich dazu, die faire öffentliche Beschaffung erst einmal im Rahmen eines 
Pilotprojekts auszuprobieren. Wichtig ist im Anschluss, dass die so gesammel-
ten Erfahrungen nicht im Sande verlaufen, sondern mit Hilfe von Handbüchern, 
Formularvorlagen oder ihren digitalen Varianten im Rahmen der elektronischen 
Vergabe verstetigt werden. Eine geeignete Stelle hierfür ist der Kompass Nach-
haltigkeit.

In dem Leitfaden „Möglichkeiten einer ökologisch und sozial nachhal-
tigen öffentlichen Beschaffung“ von FEMNET e.V. finden Sie Hinweise 

für die Umstellung des Beschaffungsmanagements. Hier finden Sie auch Mus-
ter und Beispiele für Dienstanweisungen.

AKTEURE DES WANDELS 

Verwaltungsmitarbeiter_innen sowie politische und zivilgesellschaftliche Ak-
teure sollten bei diesem Thema Hand in Hand arbeiten. Gehen Sie auf sozial 
und ökologisch engagierte Gruppen und Vereine bei sich vor Ort oder bundes-
weit zu. Nutzen Sie die Expertise in den Fairtrade-Town-Steuerungsgruppen. 
Beziehen Sie die oft langjährigen Erfahrungen der Beschaffer_innen und Be-
kleidungsnutzer_innen mit ein. Informieren Sie sich bei Fairtrade Deutschland, 
welche Unternehmen bereits Textilien mit fair gehandelter Baumwolle herstellen 
und ihre Textilproduktion nachhaltig gestalten. 

VERWALTUNGSSTRUKTUREN 

Um Verwaltungsstrukturen umzubauen, ist der 
Austausch mit Verwaltungskolleg_innen aus ande-
ren Kommunen mehr als hilfreich. Nutzen Sie be-
stehende Vernetzungsstrukturen. Die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) hat das Netz-
werk faire Beschaffung für Kommunen ins Leben 
gerufen, zudem gibt es verschiedene Landesnetz-
werke. Auch TransFair e.V. bietet regelmäßig Ver-
anstaltungen für Fairtrade-Towns an, bei denen es 
um die faire öffentliche Vergabe geht. Organisieren 
Sie aber auch innerhalb Ihrer Gemeinde oder Stadt 
Workshops, Fachdialoge und Netzwerkveranstal-
tungen zum Thema. Im Kapitel Hier bekommen Sie 
Hilfe – Unterstützungsmöglichkeiten im Überblick 
in dieser Broschüre finden Sie Hinweise zu Refe-
rent_innen und Berater_innen.

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
betreut zum Thema der fairen und sozialen Be-
schaffung für Kommunen und weitere Akteure ein 
Netzwerk, dessen Mitglieder jährlich einmal zum 
Netzwerktreffen zusammenkommen. Dieses Gre-
mium wurde im März 2007 gegründet und hat der-
zeit über 170 Mitglieder aus Rathäusern, Ministerien, 
Institutionen und Nichtregierungsorganisationen. 
Während der eineinhalb Tage des Netzwerktref-
fens stehen traditionell Austausch und Vernetzung 
im Vordergrund. Unter dem Titel „Aktivitäten bün-
deln, Kooperationen stärken, Unterstützungsange-
bote nutzen“ wurden zuletzt im November 2018 in  

Hannover neben der Vorstellung aktueller Beispiele 
aus Kommunen zur fairen Beschaffung, strategi-
sche Fragen mit Fachreferentinnen und Fachrefe-
renten diskutiert.4

FEMNET e.V. und TransFair e.V. bieten Strategie-
workshops für Steuerungsgruppen von Fairtrade- 
Towns an und auch bei den landesweiten Ver-
netzungstreffen der Fairtrade-Towns wird die faire  
öffentliche Beschaffung regelmäßig thematisiert. 

Am 28.6.2018 tagten Einkäufer_innen der 
zen tralen und dezentralen Ausschreibungs-

stellen der Leipziger Stadtverwaltung, um das 
Thema „Sozial verantwortliche Beschaffung“ in 
der Leipziger Stadtverwaltung weiter voranzubrin-
gen und dem Titel „Hauptstadt des fairen Handels“ 
auch künftig gerecht zu werden. Mit dem Ziel Ei-
generklärungen zunehmend durch anerkannte und 
überprüfbare Siegel und Zertifikate zu ersetzen, 
wurden verschiedene Produktgruppen von Dienst-
bekleidung bis zum IT-Bedarf beleuchtet.5 

Wenn die Umstellung der Beschaffungspro- 
zesse zu erhöhtem Personalbedarf führt, kann 

dieser durch über die Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt geförderte Stellen von Koordina-
tor_innen kommunaler Entwicklungspolitik aufge-
fangen werden (➜ im Kapitel Hier bekommen Sie  
Hilfe – Unterstützungsmöglichkeiten im Überblick).

3 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/kommunaler-
kompass/brandenburg/
rahmenbedingungen-nutzen/
#c3050

4 https://skew.engagement-
global.de/netzwerk-faire-
beschaffung.html

5 https://www.leipzig-handelt-
fair.de/12388-2/

Beschlussantrag: Brandenburg an der Ha-
vel gegen Kinderarbeit – für fairen Handel  
(2010)

„Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Krite-
rien der ILO-Konvention 182 zur Vermeidung aus - 
beuterischer Kinderarbeit in Ausschreibungskrite-
rien und bei der Beschaffung von Waren aufzu-
nehmen. Bei Beschaffungen ist auf entsprechende 
Zertifizierungen (z. B. „FAIRTRADE“, Rugmark-Sie-
gel [Teppiche ohne Kinderarbeit], FSC [Holz], Xertfix 
[Steine] oder Fain [Blumen]) zu achten.

2. Bei der Beschaffung und bei Ausschreibungen  
der Stadt Brandenburg an der Havel und ihrer Ein-
richtungen, für z. B. Dienstkleidungen, Stoffe, Spiel - 
waren, Nahrungs- und Genussmittel sowie Natur- 
und Pflastersteine, die aus gefährdeten Herkunfts-
ländern stammen können, sollen künftig nur solche 
Produkte Verwendung finden, die unter Beachtung 

der ILO-Standards produziert werden. Der Nach-
weis der Unbedenklichkeit ist von den Herstellern 
oder Anbietern selbst zu führen, wobei Kennzeich-
nungen, wie z. B. das FAIRTRADE Siegel ausdrück-
lich begrüßt werden.   
 
3. (…)

4. Zur Information der Mitglieder der Stadtverord-
netenversammlung berichtet die Stadtverwaltung 
jährlich im Dezember über den Stand der Umset-
zung dieses Beschlusses.“3

In dem Leitfaden „Möglichkeiten einer öko-
lo gisch und sozial nachhaltigen öffentlichen 

Beschaffung“ von FEMNET e.V. werden weitere 
Rats beschlüsse, die umfassender auf alle ILO-Kern-
arbeitsnormen eingehen, dargestellt. Ebenso finden 
Sie dort einen Musterratsbeschluss, den Sie als 
Grundlage für Ihre Fairtrade-Town nutzen können.

Beispiel: Würzburg hat rund 130.000 Einwoh-
ner_innen und ist seit 2011 Fairtrade-Town. Der 
Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger“ der Stadt Würz-
burg beschäftigt insgesamt ca. 300 Mitarbeitende 
und stellt den 85 Beschäftigten von Fuhrpark und 
Werkstätten blaue Arbeitskleidung sowie den 
Mitarbeitenden der Abfalldienste (90 Beschäftigte) 
und der Straßenreinigung (85 Beschäftigte) orange  
Arbeitskleidung. Es werden durchschnittlich 50.000 
Euro im Jahr für Dienstkleidung ausgegeben. 2013 
wurden Bundhosen, Latzhosen und Arbeits-

jacken für Fuhrpark und Werkstatt nach fairen 
Kriterien beschafft, 2014 auch für die Abfalldienste  
und die Straßenreinigung. Gesetzt wird hier auf 
Produkte von Herstellern, die Mitglied in der  
Fair Wear Foundation sind. Bei T-Shirts wird auch 
das Fairtrade-Siegel für Baumwolle als Nachweis 
akzeptiert. In Würzburg wurde die Suche von geeig-
neten Kleidungsstücken durch die Initiative Welt-
laden Würzburg e.V. und die Lokale Agenda 21 
unterstützt. Die Zusammenarbeit wurde allseits als 
Bereicherung und Schlüssel zum Erfolg bewertet.6

6 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/
kommunaler-kompass/bayern/
bekleidung-textilien/
arbeitsbekleidung/#c9308

ABB. 4: STADTREINIGUNG WÜRZBURG
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https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/brandenburg/rahmenbedingungen-nutzen/#c3050
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/brandenburg/rahmenbedingungen-nutzen/#c3050
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/brandenburg/rahmenbedingungen-nutzen/#c3050
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/brandenburg/rahmenbedingungen-nutzen/#c3050
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/brandenburg/rahmenbedingungen-nutzen/#c3050
https://skew.engagement-global.de/netzwerk-faire-beschaffung.html
https://www.leipzig-handelt-fair.de/12388-2/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/bayern/bekleidung-textilien/arbeitsbekleidung/#c9308
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/bayern/bekleidung-textilien/arbeitsbekleidung/#c9308
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/bayern/bekleidung-textilien/arbeitsbekleidung/#c9308
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/bayern/bekleidung-textilien/arbeitsbekleidung/#c9308
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/bayern/bekleidung-textilien/arbeitsbekleidung/#c9308
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LANGFRISTIGER RÜCKHALT

Wie bei allen Prozessumstellungen kann es auch 
hierbei Rückschläge geben. Sorgen Sie dafür, dass 
bei allen Beteiligten ein breites Verständnis für das 
WARUM hinter der Umstellung vorhanden ist (➜ 
das Kapitel Globale Gerechtigkeit – gute Gründe für 
die faire kommunale Beschaffung). 

So kann aus Fehlern gelernt werden, ohne dass der 
Prozess stehenbleibt. Hier eigenen sich Formate 
wie Nutzer_innenworkshops. Geben Sie auch den 
Handels- und Herstellerunternehmen in Umstel-
lungsprozessen Zeit, Nachweise zu erbringen. Sie 
können zu dem Thema Bieterdialoge durchführen.

Die Instrumente Nutzer_innenworkshop und  
Bieterdialog werden ausführlich in der Bro-

schüre „Schritt für Schritt“ von FEMNET e.V. erläutert.

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG …

… für die faire öffentliche Beschaffung liegt in der 
Kommunikation und in der Nutzung von Netzwer-
ken! Beteiligte müssen immer wieder neu ins Boot 
der fairen öffentlichen Beschaffung geholt werden. 
Entscheidend ist oft auch das Engagement und 
die Motivation Einzelner. Wenn Sie den/die Bürger-
meister_in überzeugen können oder den/die Lei-
ter_in des Beschaffungsamtes haben Sie schon viel 
gewonnen. Die Rolle der Zivilgesellschaft ist wirklich 
wichtig! Reden Sie über Erfolge – zeigen Sie Ihren 
Mitbürger_innen, dass sie in einer Fairtrade-Town 
leben. Ganz nach dem Motto: Tue Gutes und rede 
darüber.

Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die Bundesregierung 2015 ein „Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit“ verabschiedet, 
wonach die öffentliche Beschaffung weiter am Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden soll. Festgehaltene 
Aktivitäten zur Umsetzung sind zum Beispiel die Ernennung von Ansprechpartner_innen für das Thema in allen Behörden und Ein-
richtungen der Bundesverwaltung, aber auch auf spezielle Umweltanforderungen oder Produktgruppen. 
Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte verpflichtet sich die Bundesregierung außerdem zu prüfen, 
„inwiefern in einer zukünftigen Überarbeitung [des GWB] verbindliche Mindestanforderungen im Bereich Menschenrechte im Verga-
berecht festgeschrieben werden können, die von teilnehmenden Unternehmen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht einfordert. Sie wird 
einen Stufenplan erarbeiten, wie dieses Ziel erreicht werden kann.“ Bisher wurde allerdings noch nicht einmal eine verantwortliche 
Stelle benannt, die diesen Stufenplan erarbeiten soll.  
Speziell für Textilien hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, dass die Bundesverwaltung bis zum Jahr 2020 50 % nachhaltig 
beschafft. Was hier genau als „nachhaltig“ betrachtet wird, soll ein Leitfaden definieren, der noch nicht veröffentlicht wurde. Auch hier 
ist ein Stufenplan zur Erreichung des 50 %-Ziels angekündigt.
Seit längerer Zeit kündigt die Bundesregierung zudem an, dass sie eine Vergabestatistik etablieren will. Es ist wichtig für die nach-
haltige Beschaffung, dass nachzuvollziehen ist, welche Produkte nach welchen Nachhaltigkeitskriterien und mit welchen Nachweis-
verfahren in Deutschland öffentlich beschafft werden.

Das CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung begleitet kritisch die Maßnahmen der Bundesregierung zur nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung.

BESCHAFFUNGSMYTHOS: In Deutschland sind wir nicht dafür 
zuständig, dass es den Menschen in anderen Staaten gut geht. 
Das ist unzulässige Einmischung. 

GLOBALE GERECHTIGKEIT – 
GUTE GRÜNDE FÜR DIE FAIRE KOMMUNALE BESCHAFFUNG

7 https://www.
bundesregierung.de/resource/
blob/975274/
318676/3d30c6c2875a9a08d3
64620ab7916af6/2017-01-11-
nachhaltigkeitsstrategie-data.
pdf?download=1

ABB. 5: 
FAIRE BERUFS-
KLEIDUNG FÜR DAS 
AMT FÜR STADTGRÜN 
IN BONN

NACHHALTIGKEIT KANN NUR GLOBAL GEDACHT WERDEN 

Deutsche Unternehmen und unser Konsum beeinflussen die globalen Lebens-
bedingungen – sowohl negativ als auch positiv. Deutschland hat sich deshalb 
verpflichtet, auf gute Lebensbedingungen weltweit hinzuwirken. Mit der Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung werden 17 Ziele definiert, die bis zum 
Jahr 2030 verwirklicht werden sollen. Unter anderem soll die Gleichstellung 
der Geschlechter erreicht werden (Ziel 5) und es soll menschenwürdige Arbeit 
für alle gefördert werden (Ziel 8). Dafür sind nachhaltige Konsum- und Produk-
tionsmuster essenziell (Ziel 12). Dabei steht explizit nicht nur der Privatkonsum 
im Fokus: Die Bundesregierung geht in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie mit dem 
„Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit“ auf das Verwaltungshandeln und die 
öffentliche Beschaffung ein7. Dass besonders die kommunale Ebene für die 
globale Entwicklung eine große Bedeutung hat, zeigt das Ziel 11 „Nachhaltige 
Städte und Gemeinden“. Unterdessen haben etliche Kommunen eine Muster-
resolution zur Umsetzung der Agenda 2030 unterzeichnet, sind im Rahmen 
von „Global nachhaltige Kommune“ in Projekten und Netzwerken engagiert 
sind oder haben für sich definiert, welche Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
in ihrer Arbeit einen Schwerpunkt darstellen.

ABB. 6: 
DIE ZIELE FÜR 
NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

DAS TUT DIE BUNDESREGIERUNG
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1


10 11

11 Bäthge, S. (2016): Verändert 
der Faire Handel die Gesell-
schaft? Studie von CEval im 
Auftrag von Brot für die Welt, 
Engagement Global, Forum 
Fairer Handel, Misereor und 
TransFair, mit Unterstützung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Websites Gesellschaftsstudie  
Langfassung:  
http://www.ceval.de/modx/
webindex.php?id=6 und 
https://zenodo.org/record/ 
163639#.WBnYX6t0rVl. Darko 
E., Lynch A., Smith W. (2017): 
The Impact of Fairtrade. 
A review of research Evidence 
2009-15. © Overseas Develop-
ment Institute, Licensed under 
a Creative Commons Attribu-
tion-NonCommercial Licence 
(CC BY-NC 4.0), 
https://www.fairtrade.net/ 
fileadmin/user_upload/content/ 
2009/resources/ODI_Fairtrade_
Impact_Report.pdf

ABB. 7: 
DIE UN-LEITPRINZIPIEN FÜR WIRT-

SCHAFT UND MENSCHENRECHTE

Unternehmen bewegen sich immer in einem rechtlichen Rahmen – national 
und international. Das gilt auch für den globalen Handel. Bereits 1976 ver-
abschiedete die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), der auch Deutschland angehört, Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen. Mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
wird seit 2011 auch von den Vereinten Nationen (UN) klar definiert, dass 
Unternehmen die Verantwortung haben, mit ihrer Geschäftstätigkeit – also 
auch zum Beispiel mit ihren Zulieferern – nicht zur Verletzung von Menschen-
rechten beizutragen. Die Bundesregierung hat einen „Nationalen Aktionsplan 
Wirtschaft und Menschenrechte“ verabschiedet, der die UN-Leitprinzipien in 
Deutschland umsetzt. Bis 2020 soll mindestens die Hälfte aller deutschen 
Unternehmen mit über 500 Mitarbeiter_innen die menschenrechtlichen Sorg-
faltspflichten in ihre Managementprozesse integriert haben. Aktuell wird bei 
der UNO sogar ein internationales Abkommen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten verhandelt.

Deutschland ist ein großer Absatzmarkt für Ar-
beits- und Berufskleidung. Wie groß der Anteil der 
öffentlichen Hand am Umsatz der Berufsbeklei-
dungshersteller ist, wissen wir nicht. Unabhängig 
davon haben Kommunen, Länder und der Bund 
eine große Vorbildwirkung. Wo die Stadtreinigung 
mit gutem Beispiel vorangeht, kommen auch Hand-
werksunternehmen und Privatpersonen ins Nach-
denken und stellen ihr Verhalten um. Wenn immer 
mehr Kommunen ihre Beschaffung umstellen, er-
gibt das eine große Gesamtwirkung auf den Berufs-
bekleidungsmarkt. So müssen etwa Unternehmen 
die menschenrechtliche Situation auf Produktions-
stufen überprüfen, die bisher noch wenig im Fokus 
standen, wenn Kommunen als große Abnehmer 
das einfordern. Und die öffentliche Hand kann für 
mehr Transparenz bei Herstellern und Händlern 
sorgen, wenn zum Beispiel Produktionsstandorte 
offengelegt werden müssen.

Im Jahr 2017 machten die Berufsbekleidungshersteller in Deutschland laut Sta-
tistischem Bundesamt einen Umsatz von 587 Millionen Euro.8 Die Tendenz 
geht seit Jahren deutlich nach oben. Es wird geschätzt, dass global 60-75 
Millionen Arbeiter_innen allein in der industriellen Fertigung von Bekleidung tätig 
sind.9 In der Textilindustrie sind nach wie vor – besonders in den Färbereien – 
viele gefährliche Chemikalien im Einsatz. Hohe Belastungen für Arbeiter_innen 
und Umwelt gibt es auch durch den Pestizideinsatz im Baumwollanbau – welt-
weit 7 % aller Pestizide und 16 % aller Insektizide werden im Baumwollanbau 
eingesetzt.10 Wenn wir gute Berufskleidung beschaffen, sorgen wir für hohen 
Arbeitsschutz hier – dabei sollte der Arbeitsschutz für Kolleg_innen in der Pro-
duktion nicht gefährdet werden!

Wir können gerade einen faireren Wettbewerb für 
Unternehmen schaffen, wenn wir die Angebote nicht 
nur nach dem billigsten Preis, sondern auch nach 
Nachhaltigkeit und Qualität bewerten. Schließlich 
verursachen wirksame Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
für Unternehmen Kosten. Wenn diese Maßnahmen 
nicht in die Bewertung einbezogen werden, haben 
die fortschrittlicheren, aktiveren Unternehmen einen 
Wettbewerbsnachteil. Diesen Nachteil können wir 
ausgleichen, wenn wir die Aktivitäten, die Unterneh-
men im Rahmen ihrer menschenrechtlichen Sorg-
faltspflicht durchführen, in unsere Angebotsbewer-
tung einbeziehen.

BESCHAFFUNGSMYTHOS: Wir dürfen Unternehmen nicht 
vorschreiben, wie sie produzieren sollen. Das behindert den 
freien Markt.

BESCHAFFUNGSMYTHOS: Berufskleidung und die 
Textilien, die die öffentliche Hand in Deutschland 
einkauft, sind doch ein ganz kleiner Anteil am welt-
weiten Verkauf der Unternehmen. Da können wir 
doch nichts bewirken.

BESCHAFFUNGSMYTHOS: Manche Unternehmen 
werden gegenüber anderen benachteiligt, wenn wir 
auf faire öffentliche Beschaffung wertlegen. Das ist 
Wettbewerbsverzerrung.

MIT FAIRER ÖFFENTLICHER 
BESCHAFFUNG SCHAFFEN WIR 
GERECHTERE WETTBEWERBS-
BEDINGUNGEN FÜR UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN SIND VERANTWORTLICH FÜR DIE 
SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN AUSWIRKUNGEN IHRER 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
HAT EINE GROSSE VORBILDWIRKUNG

BESCHAFFUNGSMYTHOS: Das ist ja alles schön und gut, aber bei  
ein bisschen Kleidung anzusetzen, bringt nichts. Da gibt es doch 
noch viel größere und sozial-ökologisch schlimmere Industrien.

DIE BERUFSBEKLEIDUNGS- UND TEXTILBRANCHE 
HAT EINE GROSSE HEBELWIRKUNG FÜR GUTE LEBENS- 
BEDINGUNGEN WELTWEIT

Unabhängige Studien belegen immer wieder, dass der faire Handel wirkt.11 
Wichtigste Voraussetzung für eine sichtbare Wirkung bei den Produzent_innen 
und Arbeiter_innen vor Ort sind Absatzzahlen der produzierten Rohstoffe von 
mehr als 30 % zu Fairhandels-Bedingungen. Um den Absatz fair gehandelter 
Produkte zu erhöhen, engagieren sich Fairhandels-Organisationen in Deutsch-
land dafür, Produzent_innen des globalen Südens einen Marktzugang zu er-
möglichen. Es gibt bereits eine Reihe von Berufsbekleidungsherstellern, die bei 
der Produktion ihrer Textilien fair gehandelte Baumwolle verwenden oder als 
Mitglied von Mitgliedsinitiativen in fairen Betrieben produzieren lassen. Unab-
hängige Kontrollstellen überprüfen die Einhaltung der strengen Vorgaben für 
eine faire Produktion.

Ausführlichere Informationen finden Sie auf den Websites von Forum Fairer 
Handel oder TransFair e.V..

Ausführlichere Argumentationen für die Gestaltung Ihrer fairen öffent-
lichen Beschaffung vor Ort finden Sie in der Broschüre „Gute Gründe 

für nachhaltige Beschaffung“ von WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwick-
lung e.V.

BESCHAFFUNGSMYTHOS: Fairer Handel ist doch 
eh nur eine Marketingmaßnahme.

PIONIERUNTERNEHMEN ENGAGIEREN 
SICH FÜR NACHHALTIGE PRODUKTION – 
UND IHR FAIRES HANDELN WIRKT

8 Der Verband „German 
Fashion“ bereitet die Zahlen 
des Statistischen Bundesamts 
regelmäßig übersichtlich auf, 
abrufbar hier https://www.
germanfashion.net/zahlen-
fakten/modeindustrie/ 

9 Siehe hierzu das Factsheet 
der Clean Clothes Campaign 
“Facts on The Global Garment 
Industry” Stand Februar 2015, 
abrufbar hier: https://
cleanclothes.org/resources/
publications/factsheets/general- 
factsheet-garment-industry- 
february-2015.pdf/view

10 Soil Association und Global 
Organic Textile Standard (2012):  
Broschüre Cotton Ed on, 
http://www.cottonedon.org/
Portals/1/briefing_german.pdf

UN-LEITPRINZIPIEN FÜR 
WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
http://www.ceval.de/modx/webindex.php?id=6
http://www.ceval.de/modx/webindex.php?id=6
https://zenodo.org/record/163639#.WBnYX6t0rVl
https://zenodo.org/record/163639#.WBnYX6t0rVl
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/ODI_Fairtrade_Impact_Report.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/ODI_Fairtrade_Impact_Report.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/ODI_Fairtrade_Impact_Report.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/ODI_Fairtrade_Impact_Report.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.germanfashion.net/zahlen-fakten/modeindustrie/
https://www.germanfashion.net/zahlen-fakten/modeindustrie/
https://www.germanfashion.net/zahlen-fakten/modeindustrie/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://cleanclothes.org/resources/publications/factsheets/general-factsheet-garment-industry-february-2015.pdf/view
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
http://www.cottonedon.org/Portals/1/briefing_german.pdf
http://www.cottonedon.org/Portals/1/briefing_german.pdf
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Damit Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen, müssen Sie einen fortwährenden Überprüfungsprozess 
in 6 Schritten durchführen: Sie müssen 1) ihre menschenrechtlich relevanten Ziele als Unternehmenspolitik formulieren und trans-
parent veröffentlichen (Policy), 2) die Risiken und Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit ermitteln, 3) Verbesserungsmaßnahmen in 
ihren Geschäftspraktiken und im Lieferkettenmanagement umsetzen, 4) beobachten, ob die Maßnahmen wirken (Monitoring), 5) sie 
müssen für Abhilfe von Problemen sorgen und effektive Beschwerdemechanismen für Betroffene etablieren sowie 6) öffentlich über 
die zuvor genannten Schritte berichten. 

Die Unternehmenspolitik 1) wird in der Regel in Form eines „Verhaltenskodex“ (Code of Conduct) formuliert, der allerdings auch an die 
Zulieferer weitergegeben werden muss. Ein etabliertes Mittel, um die menschenrechtlichen Risiken zu ermitteln 2), sind so genannte 
Audits, also Fabriküberprüfungen. Gute Fabrikaudits werden von lokalen, kompetenten Teams durchgeführt und beinhalten Interviews 
mit Arbeiter_innen und ihren Vertretungen (Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen) außerhalb der Fabrik. Es ist es zentral, 
dass die Ergebnisse der Audits nicht einfach nur „abgeheftet“ werden, sondern für gefundene Probleme Abhilfe geschaffen und die 
Korrektur überprüft wird. Es sollte allerdings auch ermittelt werden, welche Risiken bereits durch die eigenen Unternehmensstrukturen 
der Berufsbekleidungs- und Textilhersteller oder Händler angelegt sind (Management-System-Audits). Konkrete Verbesserungsmaß-
nahmen 3) können dabei zum Beispiel Trainings für die Arbeiter_innen und das Management in Zulieferbetrieben zu Arbeitsrechten 
sein. Das Monitoring 4) sollte auch von unabhängigen Stellen verifiziert werden. Für die Beschwerdemechanismen 5) ist es zentral, 
dass diese von den Arbeiter_innen auch tatsächlich angenommen werden können und auch tatsächlich Beschwerden eingehen.

MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT VON UNTERNEHMEN

MÖGLICHKEITEN KENNEN – HÜRDEN ÜBERWINDEN

In Fairtrade-Towns ist die Überzeugung, dass eine faire öffentliche Beschaffung 
von Berufskleidung und anderen Textilien sinnvoll ist, oft selbstverständlich. 
Aber es scheinen der Umsetzung praktische Hindernisse im Weg zu stehen. 
Die meisten davon können problemlos beseitigt werden.

SORGE: Die fairen Produkte werden sehr viel teurer sein als die 
bisherigen. Das können wir uns angesichts knapper kommunaler 
Kassen nicht leisten.  

FAIRE KLEIDUNG MUSS NICHT TEURER SEIN 
ALS KONVENTIONELLE

Natürlich entstehen Unternehmen, die Maßnahmen der menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht durchführen, dafür Kosten. Diese Kosten legen sie teilweise 
auf die Preise um. Die Preise werden jedoch zusätzlich durch so viele andere 
Faktoren bestimmt, dass für Abnehmer – in unserem Fall also die öffentliche 
Verwaltung – der Endpreis nicht zwangsläufig höher sein muss. Pilotprojekte 
zur fairen Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und zu Arbeitsschutz-
schuhen haben gezeigt, dass Produkte im mittleren Preissegment mit einem 
guten Preis-Qualitäts-Verhältnis von Unternehmen mit verhältnismäßig guten 
Nachhaltigkeitsstandards produziert werden. Die Regel „nachhaltig gleich teu-
er“ gilt also ebenso wenig wie „teuer gleich nachhaltig“. In einer fairen Pilotaus-
schreibung für Berufskleidung im Grünflächenamt Bonn lagen die Mehrkosten, 
die durch die Einbeziehung von Sozialstandards verursacht wurden, bei 3 %.

SORGE: Wir können nicht wissen, was die Hersteller-
unternehmen tatsächlich tun, damit ihre Bekleidung fairer ist 
als andere.

In den letzten Jahren haben sich auf dem Bekleidungs- und Tex-
tilmarkt zahlreiche Systeme entwickelt, mit denen Unternehmen 
ihr Engagement bei einzelnen Produkten oder in ihren Zuliefersys-
temen insgesamt glaubwürdig belegen können. Zwar kann auch 
hiermit keine vollständig faire Produktion gewährleistet werden, 
aber es können große Schritte in diese Richtung unternommen 
werden. Diese Hilfsmittel können wir uns in der öffentlichen Be-
schaffung ebenso wie im privaten Konsum zunutze machen. 
Wichtig ist, dass wir dabei Produktsiegel und Mitgliedsinitiativen 
für Unternehmensverantwortung voneinander unterscheiden.

Produktsiegel weisen nach, dass bei einem bestimmten Produkt 
vorgegebene Kriterien wie etwa die Zahlung fairer Preise und Prä-
mien an Baumwollbäuer_innen oder das Verbot ausbeuterischer 
Kinderarbeit in den Nähfabriken eingehalten werden. Es gibt eine 
Vielzahl von Produktsiegeln, die verschiedene ökologische und 
soziale Standards in unterschiedlichen Stufen der Bekleidungs- 
und Textilproduktion nachweisen. 

Bei Mitgliedsinitiativen wird das Unternehmen Teil eines Verbands, 
der bestimmte Maßnahmen zur Unternehmensverantwortung in 
seinem Zuliefernetzwerk vorschreibt. Ein Bekleidungshersteller 
wird dort Mitglied und stellen damit sicher, dass Maßnahmen zur 
Erreichung eines existenzsichernden Lohnes oder Trainings für 
Arbeiter_innen in Zulieferbetrieben umgesetzt werden.

Einen Überblick darüber, welche Standards durch wel - 
che Produktsiegel und Unternehmensmitgliedschaften 

nachgewiesen werden, bietet der Gütezeichenfinder im Kom-
pass Nachhal tig keit. Hier hilft zur Bewertung auch die Bro schüre 
„Wegweiser durch das Label-Labyrinth“ der Christlichen Initiative 
Rome ro (CIR). Eine Übersicht über Berufsbekleidungshersteller, 
die Fairtrade-Baumwolle in ihren Textilien verwenden, finden Sie 
unter www.fairtrade-deutschland.de.

Fairtrade – bekannt durch sein Produktsiegel auf Lebensmitteln wie Kaffee, Bananen oder Schokolade – engagiert sich bereits seit 
Jahren im Textilsektor. 2005 führte Fairtrade den Standard für Baumwolle mit dem Fairtrade-Baumwollsiegel als Nachweis ein. 2016 
folgte der Fairtrade-Textilstandard mit dem Fairtrade-Textile-Production-Siegel. In der Branche der Arbeits- und Berufsbekleidung ist 
das Fairtrade-Baumwollsiegel weit verbreitet. Derzeit bieten sieben deutsche Hersteller Arbeitskleidung mit Fairtrade-Baumwolle an.

Das Fairtrade-Baumwollsiegel steht für die Verbesserung der Lebens  und Arbeitsbedingungen von Baumwollkleinbäuer*innen. Bei der 
Weiterverarbeitung Fairtrade-zertifizierter Baumwolle müssen alle Beteiligten der Lieferkette einen Nachweis über die Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen vorlegen. Das Fairtrade-Textile-Production-Siegel weist eine Verbesserung der Lohn  und Arbeitsbedingungen 
entlang der gesamten Textillieferkette nach. Markenunternehmen verpflichten sich zu einer gerechten und langfristigen Einkaufspraxis. 
Über Schulungen und Workshops im Rahmen des Textilprogramms begleitet Fairtrade Textilbetriebe auf dem Weg zur Erfüllung der 
anspruchsvollen Anforderungen des Textilstandards. Weitere Informationen unter www.fairtrade-deutschland.de/textilien.

FAIRTRADE-ENGAGEMENT IN DER TEXTILBRANCHE

NUTZEN SIE GLAUBWÜRDIGE NACHWEISSYSTEME

> Unabhängigkeit: Für glaubwürdige Nachweissysteme 
werden alle relevanten Entscheidungen von allen betroffenen 
Gruppen – also nicht nur von Arbeitgebern, sondern auch von 
Gewerkschaften und Umwelt- sowie Menschenrechtsorganisa-
tionen – gemeinsam getroffen. Nur mit einer solchen „Multis-
takeholder-Steuerung“ ist eine Unabhängigkeit der Nachweis-
systeme sichergestellt. 

> Überprüfbarkeit: Bei glaubwürdigen Nachweissystemen 
wird die Einhaltung der vereinbarten Standards von möglichst 
unabhängigen Institutionen überprüft.

> Transparenz: Bei glaubwürdigen Nachweissystemen sind 
die festgelegten Kriterien offengelegt und leicht zugänglich. 
Auch die Überprüfungsmechanismen sind öffentlich nachvoll-
ziehbar. Optimal ist es, wenn auch Überprüfungsergebnisse 
offen zugänglich sind.

Wichtig ist es, dass Sie auf glaubwürdige Nachweissysteme achten: ©
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BEISPIELE FÜR GLAUBWÜRDIGE PRODUKTSIEGEL:

BEISPIELE FÜR MITGLIEDSINITIATIVEN:

SORGE: Für unsere gesuchten Produkte gibt es gar keine fairen 
Anbieter auf dem Markt. Wir werden keine Angebote bekommen, 
wenn wir zu hohe Standards einfordern.

ES GIBT IMMER MEHR FAIRE ANBIETER MIT 
BREITEN PRODUKTPALETTEN

Einige Berufsbekleidungshersteller beschäftigen sich bereits mit 
den Nachhaltigkeitsstandards in ihren Zulieferketten und richten 
ihre Produktion an der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht aus. 
Für manche Bekleidungsprodukte wie Poloshirts haben sich ei-
nige Nachhaltigkeitsstandards inzwischen so etabliert, dass sich 
problemlos zahlreiche Angebote finden lassen. Das liegt nicht 
zuletzt an der erhöhten Nachfrage aus Kommunen und großen 
Privatunternehmen. Generell gilt: Wenn die von uns gewünschten 
Standards für ein Produkt bisher nicht üblich sind, müssen wir An-
reize für die Unternehmen setzen, höhere Standards zu erfüllen. 
Hier können wir in großen Ausschreibungen beispielsweise Frage-
bögen bei den Wertungskriterien oder zielführende Maßnahmen 

in den Vertragsbedingungen einsetzen. Bei kleineren Aufträgen 
können wir Unternehmen gezielt darauf hinweisen, welche Maß-
nahmen uns wichtig sind, und Angebote dafür erfragen. 

Einen Überblick darüber, welche Standards welche Un-
ternehmen für ihre Produkte bereits nachweislich erfüllen, 

bietet ebenfalls der Gütezeichenfinder im Kompass Nachhal-
tigkeit! Eine Übersicht, welche deutschen Berufsbekleidungs-
hersteller welche Maßnahmen der menschenrechtlichen Sorg-
faltspflicht auch zum Teil abseits etablierter Nachweissysteme 
erfüllen, bietet die Christliche Initiative Romero in ihren regelmäßig 
erscheinenden Firmenbefragungsstudien.

SORGE: Die Umstellung ist zu kompliziert. 
Dafür haben wir gar keine Personalkapazitäten.

GUTE PROZESSGESTALTUNG UND BEISPIELE AUS ANDEREN KOMMUNEN 
ERLEICHTERN DIE UMSTELLUNG IN DEN VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Eine Umstellung verursacht immer Aufwand. Deshalb ist es in 
der Regel sinnvoll, Maßnahmen zur fairen öffentlichen Beschaf-
fung einzuführen, wenn sowieso andere Änderungen bei den 
Beschaffungsverfahren umgesetzt werden. Wenn Ämter oder 
Stellen, die bisher unabhängig voneinander beschafft haben, 
ihre Verfahren auf gemeinsame Verfahren umstellen, dann sollten 
diese Verfahren auch Nachhaltigkeitskriterien beinhalten. Um Ex-
pertise gemeinsam zu nutzen, können auch gezielt kommunale 
Einkaufsgemeinschaften gegründet werden. Außerdem sind viele 
Erfahrungen für Beschaffer_innen inzwischen in Praxisbeispielen 
im Kompass Nachhaltigkeit oder in Leitfäden aufbereitet. Hier 
können Sie für die Ausschreibungen Unterlagen oder Textbau-

steine einfach übernehmen. Generell gilt: Nutzen Sie die zahlrei-
chen Unterstützungsmöglichkeiten. Gerade Fairtrade-Towns ha-
ben den Vorteil, dass hier aufgrund der Steuerungsgruppen gute 
Netzwerke zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft bestehen. 
Gruppen aus der Fairhandels-Bewegung können zu Produktsie-
geln und Unternehmensinitiativen beraten und Beschaffer_innen 
bei der Marktrecherche unterstützen.

Auf der letzten Seite dieser Broschüre finden Sie Hinweise 
zu Unterstützungsangeboten und Leitfäden, unter ande-

rem zum neuen Leitfaden von FEMNET.

SORGE: Vergaberecht ist sowieso schon komplex 
– sind Ausschreibungen für die faire gehandelte Pro-
dukte in der öffentlichen Beschaffung rechtssicher?

VERGABERECHT 
UND FAIRE BESCHAFFUNG

Zunächst einmal gilt für Ihre Kommunalverwaltung die Beschaf-
fungsautonomie. Sinnvollerweise sollen Bedarfsstellen grundsätz-
lich selbst festlegen, was sie für Produkte brauchen. Wenn eine 
Kommune also beschließt, dass sie faire Berufskleidung braucht, 
darf sie das. Natürlich gilt es, dabei nicht einzelne Unternehmen 
unzulässig vor anderen zu bevorzugen. Wenn die Anforderungen 
jedoch prinzipiell von allen Herstellern erfüllbar wären, können Sie 
sehr wohl Produkte einkaufen, die diese Anforderungen erfüllen. 
Wenn eine Kommune grünen Spielplatzsand bestellen möchte, 
weil das so hervorragend in das neue landschaftsgärtnerische 
Konzept passt, darf sie auch grünen Spielplatzsand ausschrei-
ben, wenn prinzipiell mehrere Unternehmen grünen Spielplatz-
sand herstellen könnten.

Zudem wird im Vergaberecht spätestens seit der EU-Vergabe-
rechtsreform 2014 Nachhaltigkeit ganz explizit als Grundsatz der 
Vergabe aufgeführt: So sagt § 97 im zuständigen Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ganz explizit: „Bei der Ver-
gabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie so-
ziale und umweltbezogene Aspekte […] berücksichtigt.“

Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen rechtssichere Verfahren. Zu-
dem haben sich im Oktober 2018 auch die Rechnungshöfe des 
Bundes und der Länder zur Agenda 2030 und damit zu den Zie-
len nachhaltiger Entwicklung bekannt.12

Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Ausschreibung 
in diesen Punkten rechtssicher umgesetzt wird, können 

Sie bei der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
eine kostenlose Rechtsberatung zu den Nachhaltigkeitskriterien 
anfragen.

In alle Vergabeverfahren dürfen glaubwürdige Produkt-
siegel und Unternehmensmitgliedschaften nach § 34 VgV 

und § 24 UVgO als Gütezeichen einbezogen werden. Rechtliche 
Grundlagen hierfür liefern die Rechtsgutachten von CIR und der 
SKEW (➜ das Kapitel Hier bekommen Sie Hilfe).

12 https://www.
bundesrechnungshof.de/de/
zusammenarbeit/
landesrechnungshoefe/
bonner-erklaerung-zur-
nachhaltigkeit

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
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SORGE: Die Kolleg_innen, die mit den neuen fairen Textilien zu 
tun haben werden, sind zu keiner Umstellung bereit. Sie hängen 
an den bisherigen Produkten.

13 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/
kommunaler-kompass/bayern/
bekleidung-textilien/
arbeitsbekleidung/#c10358

14 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/
kommunaler-kompass/
nordrhein-westfalen/
bekleidung-textilien/t-shirts/
#c9602

15 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/
kommunaler-kompass/nord-
rhein-westfalen/
bekleidung-textilien/
sicherheitsschuhe/#c10960

In kleineren Bedarfsstellen und kleinen Kommunen sind oft keine aufwändi-
gen offenen Ausschreibungsverfahren notwendig. Hier reicht es häufig aus, 
drei Angebote einzuholen . 

Beispiel: Langenzenn in Bayern hat rund 10.000 Einwohner_innen und ist seit 
2012 Fairtrade-Town. Auf der Grundlage von Beschlüssen des Stadtrates zur 
Einführung fairer Beschaffungskriterien (2012), zur Vermeidung des Erwerbs 
von Produkten aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und insbesondere 
Kinderarbeit (2013) und zur Anpassung der Warnschutzkleidung (2014) wurde 
die Beschaffung der Arbeitskleidung für das Personal des Bauhofs 2014 auf 
faire Ware umgestellt. Es wurde ein Leasing-Anbieter gesucht, der die Mit-
arbeiter_innen mit fair produzierter Berufskleidung ausstattet (je 3 Hosen und 3 
Jacken für 23 Beschäftigte), die Arbeitsschutzkleidung sollte der Warnschutz-
klasse 3 entsprechen, eine wöchentliche Reinigung war vorgesehen und Re-
paraturen und Austausch sollten bei Bedarf vorgenommen werden. Die fai-
re Produktion der Hersteller konnte durch die Mitgliedschaft in der Fair Wear 
Foundation nachgewiesen werden.13

Wenn Ausschreibungen die Schwellenwerte für offene Verfahren überschrei-
ten, ist die Verfahrensumstellung oft komplexer – die Hebelwirkungen auf die 
Berufsbekleidungsindustrie sind dafür aber auch umso größer.

Beispiel: Bonn hat rund 325.000 Einwohner_innen und ist seit 2010 Fairtrade-
Town. Zwei Jahre nach der ersten fairen Ausschreibung für die Dienst- und 
Schutzkleidung der Mitarbeiter_innen des Bonner Amts für Stadtgrün 2016, 
etabliert sich das Verfahren. 2018 wurden Schnittschutzhosen, Forstjacken 
und Winterwesten, aber auch Forststiefel und Arbeitshandschuhe nach 
fairen Kriterien beschafft. Für die 19 Lose gab es fast überall mindestens 4 
wertbare Angebote, die nach Qualität, Verarbeitung und Ausstattung bewertet 
wurden. Neben den Kriterien Gebrauchswert (30 %) und Preis (40 %) gingen 
soziale Kriterien mit 30 % in das Rennen um den Zuschlag. Bieter, die für 
sozial gerechte Produktionsbedingungen in der Ausschreibung positiv be-
rücksichtigt werden wollten, mussten ihren Angeboten auch diesmal konkrete 
Nachweise beilegen. Je mehr Maßnahmen die Bieter zur glaubwürdigen Kon-
trolle der ILO-Kerbarbeitsnormen in einem Fragenkatalog nachweisen konnten, 
desto mehr Punkte konnten sie erzielen.14

Beispiel Köln: Köln hat rund 1.080.000 Einwohner_innen und ist seit 2011 
Fairtrade-Town. Die Stadt Köln, Hauptstadt des fairen Handels 2017, hat 2018 
ein Pilotprojekt zur öko-fairen Beschaffung erfolgreich abgeschlossen. In Zu-
sammenarbeit mit FEMNET e.V. beschaffte sie 250 Paar Arbeitsschuhe, die 
unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien produziert 
wurden. Komplett „faire“ Schuhe gibt es derzeit noch nicht. Doch auch hier 
gibt es Hersteller, die mehr oder weniger stark auf die Rechte ihrer Arbeit-
nehmer_innen sowie auf Umweltauswirkungen achten. Um das wirtschaftlichs-
te Angebot zur ermitteln, floss die soziale und ökologische Nachhaltigkeit mit  
starken 30 % in die Bewertung ein, neben dem Preis (40 %), der Qualität (20 %) 
und der Lieferzeit (10 %). Die Punkte für die soziale und ökologische Nach-
haltigkeit wurden mit einem Fragebogen ermittelt. In diesem Fall waren die 
Angebotspreise so ähnlich, dass die öko-sozialen Kriterien den Unterschied 
gemacht haben: Den Zuschlag bekam das Unternehmen, welches sich schon 
am weitesten auf den Weg gemacht hat.15

WIE MACHEN’S ANDERE? 
BEISPIELE, IDEEN UND INSPIRATIONEN 

Praxistipp für kleine Kommunen

Reden Sie mit Ihren Berufsbekleidungshänd-
ler_innen oder Leasing-Anbietern vor Ort. Da 
die öffentliche Hand eine regelmäßige Ab-
nahme von Produkten sicherstellt, nehmen 
Händler oder Leasing-und-Wäscherei-Dienst-
leister in der Regel auch gerne Produkte von 
nachweislich ökologisch und sozial gerechten 
Herstellern in ihr Portfolio auf. Die Hersteller 
können den Händlern auf Nachfrage gut dar-
legen, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen sie 
ergreifen.

ABB. 8: 
ARBEITSKLEIDUNG 
GRÜNFLÄCHENAMT 
BONN

ABB. 9: 
FRIEDHOFSSCHUHE 
DER STADT KÖLN

TABELLE 1: VERSCHIEDENE VERGABEVERFAHREN
Je nach Einkaufswert gibt es verschiedene Vergabeverfahren. 
Bei allen können soziale und ökologische Kriterien zugrunde gelegt werden.

DIREKTKAUF ERHANDLUNGSVERGABE UND 
BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNG 
OHNE TEILNAHMEWETTBEWERB

VERFAHREN MIT TEILNAHMEWETT-
BEWERB/ÖFFENTLICHE AUSSCHREI-
BUNG/OFFENES VERFAHREN

Produkte kaufen, die nachweislich unter 
fairen Bedingungen hergestellt sind 
➜ Orientierung an Gütezeichen

Nur Firmen zur Angebotsaufforderung 
anschreiben, die Produkte anbieten, die 
nachweislich unter fairen Bedingungen 
hergestellt sind
➜ Orientierung an Gütezeichen

Einbindung der ILO-Normen/Kriterien des 
Fairen Handels in die Ausschreibung
➜ etwa als Bedingungen zur 
Auftragsausführung, als verbindliche 
Leistungsmerkmale oder Wertungs-
kriterien

Einbindung der ILO-Normen/Kriterien des 
Fairen Handels in die Ausschreibung
➜ etwa als Bedingungen zur 
Auftragsausführung, als verbindliche 
Leistungsmerkmale oder Wertungs-
kriterien

TABELLE 2: EINBINDUNG SOZIALER KRITERIEN IN VERGABEVERFAHREN
Früher wurden soziale Kriterien als „vergabefremd“ betrachtet. Heute gelten sie als Grundsätze
der Vergabe und können in verschiedenen Stadien des Beschaffungsprozesses verankert werden.

Leistungsbeschreibung
(§ 31 VgV)
--------------------------------------
Soziale Kriterien können hier 
als verbindliche Leistungs-
merkmale integriert werden.

Wirtschaftlichkeitsprüfung
(§ 58 VgV)
--------------------------------------
Produkte, die nachweislich unter 
Einhaltung sozialer Kriterien 
produziert wurden, dürfen hier besser 
bewertet werden.

Ausführungsbedingung
(§ 128 GWB)
--------------------------------------
Soziale Kriterien können hier als Vertrags-
bedingungen mit Kontroll- und Sanktions-
möglichkeiten verlangt werden (etwa im Format 
abgestufter Bietererklärungen mit zielführenden 
Maßnahmen).

BIETER /ANGEBOT                        ZUSCHLAG                                           VOLLSTÄNDIGE LEISTUNGSERBRINGUNG
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Es immer sinnvoll, die betroffenen Mitarbeiter_innen frühzeitig in 
den Prozess einzubeziehen. Führen Sie Workshops mit den Nut-
zer_innen der Kleidung durch, um die Hintergründe zu erläutern. 
Gerade diejenigen, für die Arbeitsschutz ein wichtiges Thema ist, 
sind oft selbstverständlich solidarisch mit Kolleg_innen in der Pro-
duktion – und mit den nachhaltig engagierten Beschaffer_innen. 
Bisweilen ist aber auch gar keine Produktumstellung notwendig, 

wenn soziale und ökologische Kriterien in die Vergabe einbe-
zogen werden. Vielleicht beschaffen Sie schon bei einem fairen 
Hersteller ohne es zu wissen. Wenn Ihre aktuelle Berufskleidung 
schon gute Standards erfüllt, sorgen Sie dafür, dass das kein 
„Zufallstreffer“ bleibt, sondern Nachhaltigkeitskriterien standard-
mäßig in die Beschaffungsprozesse einbezogen werden!

GUT INFORMIERTE NUTZER_INNEN SIND SOLIDARISCHE KOLLEG_INNEN

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1
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FEMNET e.V.
• Intensiv-Schulungen für Multiplikator_innen der fairen öffentlichen Beschaffung in Köln (zivilgesellschaftliche Berater_innen, 
 Koordinator_innen kommunaler Entwicklungspolitik, Beschaffer_innen)
• Strategieworkshops mit Steuerungsgruppen in Fairtrade-Towns bei Ihnen vor Ort
• Vorträge mit Hintergrundinformationen für Entscheidungsträger_innen, Beschaffer_innen und Nutzer_innen von Kleidung und 
 Schuhen bei Ihnen vor Ort
• Informationsmaterial zur fairen öffentlichen Beschaffung und Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie
www.femnet-ev.de/faire-beschaffung

Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (KNB)
• Unterstützung öffentlicher Auftraggeber bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ökologisch und sozial) in der 
 Beschaffung
• Informationsportal zu den verschiedenen Vergabegesetzen und -regelungen
• Angebot von In-House-Schulungen zu verschiedenen Produktgruppen
www.nachhaltige-beschaffung.info

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt bei Engagement Global
• Beratung
 o Zur Umsetzung vor Ort und zu konkreten Unterstützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten
 o kostenlose Rechtsberatung für Kommunen: 
• Überprüfung konkreter Ausschreibungsunterlagen
• Zu sozialen und/oder ökologischen Kriterien
• Ausführliche Rückmeldung durch Fachjurist_innen
• Vernetzung
 o unter anderem mit dem Netzwerk Faire Beschaffung:
• Vernetzung mit über 200 Mitgliedern aus 80 Kommunen sowie auf Landes- und Bundesebene, aus der Zivilgesellschaft u. a.
• Jährliche Netzwerktreffen, Newsletter, Onlineplattform zum Austausch
• Fachinformationen (Tagungen u. a.)
• Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ mit mehreren Handlungsfeldern inklusive fairer Beschaffung
• Kompass Nachhaltigkeit als Informationsplattform (in Kooperation mit der GIZ)
• Finanzielle und personelle Förderangebote
• Spezifische Serviceangebote zum Thema Beschaffung
www.service-eine-welt.de

TransFair e.V. / Fairtrade Deutschland
• Austausch mit über 570 Fairtrade-Towns, die ebenfalls zu fairer öffentlicher Beschaffung aktiv sind – direkte bilaterale Vernetzung 
 und Konferenzen
• Konferenzen in fast allen Bundesländern mit Workshops zum Thema Beschaffung
• Beratung zum Angebot von Fairtrade-Lizenznehmern
• Hintergrundinformationen zu Fairtrade-Baumwolle und dem Fairtrade-Textilstandard
www.fairtrade-deutschland.de  ·  www.fairtrade-towns.de

Menschenrechtsorganisationen
Verschiedene Menschenrechtsorganisationen bieten Expertise zur fairen öffentlichen Beschaffung und haben Studien und Hinter-
grundmaterialien erstellt. Zu nennen sind hier u. a. die Christliche Initiative Romero e.V. (CIR), das Entwicklungspolitische Netzwerk 
Sachsen, SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und Ökumene, WEED – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung e.V., Werkstatt 
Ökonomie e.V. und Zukunftsfähiges Thüringen e.V. . Bundesweit koordinieren sich die Organisationen bei CorA – Netzwerk für Unter-
nehmensverantwortung.

Eine Welt-Netzwerke
Die Eine Welt-Landesnetzwerke begleiten die Prozesse der Fairtrade-Towns und die Aktivitäten der Steuerungsgruppen in den Bun-
desländern und Regionen und unterstützen dabei, den Fairen Handel voran zu bringen. 
www.agl-einewelt.de

HIER BEKOMMEN SIE HILFE – 
UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK Kompass Nachhaltigkeit: https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/

Hintergrundwissen zu Arbeitsbedingungen in der globalen Berufsbekleidungsindustrie und Nachhaltigkeitsalternativen:
• CIR (2015/2016): Unternehmensprofile Berufsbekleidung
• Clean Clothes Campaign: Umfangreiche Materialsammlung 
• CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung: Informationen zu den UN-Leitprinzipien, zum Binding-Treaty, 
 zu den OECD-Leitlinien und öffentlicher Beschaffung
• FEMNET e.V.: u.a. Fair Fashion Guide (2017), Fact Sheets 
• Studien zu Arbeitsbedingungen und ökologischen Standards in der Schuhindustrie aus dem Projekt Change your shoes 
 (Südwind-Institut und Inkota in Deutschland)
• TransFair e.V. / Fairtrade Deutschland: u.a. Broschüre Neuer Stoff, Factsheet Textil und mehr
• WEED (2015): Gute Gründe für nachhaltige Beschaffung

Filme zum Einstieg:
• Eine Welt-Netz NRW (2017): Film Was ist faire Beschaffung? https://www.youtube.com/watch?v=C5xjnwhotM8&feature=youtu.be
• SKEW (2016) „Deutschland fairgleicht“: https://www.youtube.com/watch?v=NJfE4JRMuec
• TransFair e.V. (2017): Film zu den Fairtrade-Towns: https://youtu.be/vpc6cluBfJU

Leitfäden:
• FEMNET e.V.: Möglichkeiten einer ökologisch und sozial nachhaltigen öffentlichen Beschaffung (2018), Broschüre Schritt für Schritt.  
 Ihr Weg zur fairen öffentlichen Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung) (2017)
• SKEW (2017): Nachhaltig Einkaufen im Rathaus. Ein Praxisleitfaden (Dialog Global Nr. 45)
• CIR (2016): Praxis-Leitfaden: Fairer Einkauf von Dienst- und Schutzkleidung 

Rechtsgutachten:
• SKEW: Faires Beschaffungswesen in Kommunen und die Kernarbeitsnormen. Rechtswissenschaftliches Gutachten 2016 
 (Dialog Global Nr. 42), 2017
• Gnittke, Katja/Reinhardt, Tilman (2018): Gibt es eine Rechtspflicht zur sozial verantwortlichen Beschaffung?
• Krönke, Christoph (2017): Sozial verantwortliche Beschaffung nach dem Vergaberecht 2016.  

Forschungspublikation (zzgl. der im Text genannten Quellen):
• Forschungsprojekt Municipalities Promoting and Shaping Sustainable Value Creation (MUPASS) – Public Procurement as a Tool  
 for Fair and Sustainable Production

WEITER INFORMIEREN – KLICK- UND LESEHINWEISE 
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KONTAKT

FEMNET e.V.
Kaiser-Friedrich-Str. 11

53113 Bonn
beschaffung@femnet-ev.de

+49 (0) 228.90917309
www.femnet-ev.de

www.facebook.com/femnetev 

Spendenkonto:
GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN: DE93 4306 0967 0300 800 800 
BIC: GENODEM1GLS


